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BGH: Kein Beitragsanspruch von Fitnessstudios während coronabedingter 

Schließung 
 

 

Am 4.5.2022 hat der BGH (XII ZR 64/21) geurteilt: Für die 

Dauer der coronabedingten Schließung eines Fitnessstu-

dios hat dieses keinen Anspruch auf Mitgliedsbeiträge.  

 

Das Urteil enthält eine bemerkenswerte Abgrenzung zum 

Urteil desselben BGH-Senats vom 12.1.2022 (XII ZR 8/21): 

Dort hatte der BGH entschieden, dass im Fall einer 

coronabedingten Geschäftsschließung eine Anpassung 

der Miethöhe unter dem Aspekt einer schwerwiegenden 

Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB in 

Betracht zu ziehen ist (vgl. unseren Newsletter 1/2022).  

 

Dagegen ist nach dem jüngsten Spruch des BGH im 

Rechtsverhältnis zwischen dem Betreiber eines Fitness-

studios und seinen Kunden, im Branchenjargon „Mitglie-

der“ genannt, eine Vertragsanpassung gemäß § 313 BGB 

generell ausgeschlossen.  

 

Sachverhalt 

Der Betreiber des Fitnessstudios hatte auch für die Zeiten 

der coronabedingten Schließung Mitgliedsbeiträge ein-

gezogen, und nach Reklamation nur eine „Gutschrift 

über Trainingszeit" für den Zeitraum der Schließung, 

letztlich also eine befristete Fortsetzung der Nutzungs-

möglichkeit über die vereinbarte Vertragsdauer hinaus, 

angeboten. Ein Kunde wollte das nicht, sondern verlang-

te zumindest einen Wertgutschein gemäß Art. 240 § 5 

EGBGB. Das wiederum hatte der Studiobetreiber abge-

lehnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidung 

Die Klage des Kunden auf Rückzahlung der Beiträge, die 

anteilig auf die Schließungsdauer entfielen, hatte in allen 

Instanzen Erfolg. Der BGH begründet den Erstattungsan-

spruch abschließend mit §§ 275 Abs. 1, § 326 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 4 in Verbindung mit § 346 Abs. 1 BGB: 

 

Dem Studiobetreiber war es rechtlich verboten, den Mit-

gliedern während des Lockdown Zutritt zu gewähren. Da-

mit war für diesen Zeitraum die Erreichung des Vertrags-

zwecks, den Kunden fortlaufend sportliche Betätigung un-

ter Nutzung aller Einrichtungen des Studios zu ermögli-

chen, ausgeschlossen bzw. unmöglich.  

 

Infolgedessen entfiel sowohl das Recht der Kunden, Zutritt 

zum Studio zu verlangen (§ 275 BGB) als auch ihre damit 

korrespondierende Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbei-

trags (§ 326 BGB). Soweit der Beitrag schon geflossen ist, ist 

er nach § 346 BGB zu erstatten. 

 

Die vom Studiobetreiber gewünschte Vertragsanpassung 

auf Grundlage von § 313 BGB ist ausgeschlossen. Dafür 

nennt der BGH zwei eigenständige Begründungen: 

 

Vorrang des § 275 BGB  

Eine Anpassung vertraglicher Pflichten an die tatsächlichen 

Umstände kommt grundsätzlich dann nicht in Betracht, 

wenn das Gesetz in den Vorschriften über die Unmöglich-

keit der Leistung die Folge der Vertragsstörung regelt. Da-

her ist § 313 BGB unanwendbar, wenn der Tatbestand des 

§ 275 Abs. 1 BGB erfüllt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrang von Artikel 240 § 5 EGBGB  

Eine Vertragsanpassung gemäß § 313 BGB scheidet laut 

 

Aktuelles aus Recht & Steuern 



BGH „auch deshalb“ aus, weil mit Art. 240 § 5 EGBGB ei-

ne speziellere Vorschrift besteht, die in ihrem Geltungsbe-

reich einem Rückgriff auf die allgemeinen Grundsätze 

zur Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäfts-

grundlage entgegensteht.  

 

Grundsätzlich ist eine Vertragsanpassung wegen Störung 

der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB nicht möglich, 

wenn der Gesetzgeber das Risiko einer Geschäftsgrund-

lagenstörung erkannt und zur Lösung der Problematik 

eine spezielle gesetzliche Vorschrift geschaffen hat. Die 

durch Art. 1 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 

der COVID-19-Pandemie (u.a.) im Veranstaltungsrecht 

vom 15.5.2020 mit Wirkung vom 20.5.2020 eingeführte 

Norm des Art. 240 § 5 EGBGB ist eine solche spezialge-

setzliche Regelung, die in ihrem Anwendungsbereich 

dem § 313 BGB vorgeht.  

 

Art. 240 § 5 Abs. 2 EGBGB hat dem Betreiber einer Frei-

zeiteinrichtung das Recht eingeräumt, den Nutzungsbe-

rechtigten einen – gemäß Art. 240 § 5 Abs. 5 EGBGB be-

dingt auszahlbaren – Gutschein zu übergeben, der dem 

Wert des nicht nutzbaren Teils der Berechtigung entspricht. 

Daneben ist § 313 BGB unanwendbar.  

 

Das Differenzierungskriterium des BGH 

In seinem Urteil vom 12.1.2022 zur Gewerbemiete hatte 

der BGH die Anwendbarkeit von § 275 BGB verneint und 

jene von § 313 BGB bejaht, weil das Mietobjekt als solches 

dem Mieter trotz der an ihn (statt an den Vermieter) adres-

sierten behördlichen Nutzungsuntersagung zur Verfügung 

stand.  

 

Im Ergebnis differenziert der BGH für die Frage einer Ver-

tragsanpassung gemäß § 313 BGB also danach, an wel-

chen der jeweiligen Vertragspartner ein mit Covid-19 be-

gründetes Verbot gerichtet ist bzw. war. 

 

Das Resultat ist insbesondere für die Betreiber von Freizeit-

einrichtungen, die ihr Geschäft in gemieteten Räumen 

ausüben, fatal. Als Trost bleibt ihnen nur die Chance, das 

BGH-Urteil vom 4.5.2022 als (zusätzliches) Argument für ein 

auf § 313 BGB gestütztes Verlangen, die Miete für die Stu-

dioräume anzupassen, zu nutzen. 

Bei Fragen sprechen Sie uns gern an. 

Stand: 9.5.2022 

 

Prof. Dr. Andreas Quiring 

Rechtsanwalt 

 
 

E-Mail: andreas.quiring@lkc.de 

Telefon: 089 2324169-0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herausgeber: LKC Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Possartstraße 21, 81679 München 

 
Der Inhalt dieser Mandanteninformation dient nur der allgemeinen Information. Er stellt keine anwaltliche Beratung juristi- 
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Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. 
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